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Begründung  
 
Der Landesrechnungshof (LRH) hat in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Rechnungs-
prüfungsämtern im Rahmen einer Querschnittsprüfung in den 14 Landkreisen Beschaf-
fungsvorgänge zum Erwerb von Informationstechnik untersucht. Ziel der Prüfung war es, 
mögliche Schwachstellen bei der Beschaffung aufzuzeigen.  
 
Beim Landkreis Uckermark wurden 15 Beschaffungsvorgänge aus dem Haushaltsjahr 
1998 (Investitionsvolumen 359.900 DM) und dem Haushaltsjahr 1999 (Investitionsvolu-
men 874.800 DM) untersucht. Der Bericht enthält 8 Prüfungsbemerkungen (B 1 bis B 8). 
Stellungnahmen des Landkreises erwartet der LRH für die Bemerkungen B 1 bis B 5 und 
B 7 bis B 8. Nach Beschlußfassung durch den Kreistag erhält der LRH die Stellungnah-
men zur Kenntnis.  
 
Bevor auf die Prüfungsbemerkungen im einzelnen eingegangen wird, ist auf folgendes 
hinzuweisen.  
 
Auf Anweisung des 1. Beigeordneten hat das Hauptamt am 18.05.1999 verfügt, die Zu-
ständigkeiten im Vergabeverfahren für die Beschaffung von Hardware und Software neu 
zu regeln. Während vorher die Vorbereitung und Zuständigkeit für Entscheidungsvor-
schläge der Vergaben ausschließlich im Bereich des fachlich zuständigen Sachgebietes 
Technikunterstützte Informationsverarbeitung lagen, beschränkt sich seit Mai 1999 des-
sen Kompetenz auf fachliche Zuarbeiten.  
 
Entscheidungsgrundlagen für die Vergabe von Hard- und Software unter Beachtung aller 
gesetzlichen und verwaltungsinternen Regelungen werden nunmehr von einem auf Ver-
gaben im Sinne der VOL spezialisierten Mitarbeiter des Hauptamtes vorbereitet. Seit 
dieser Organisationsänderung sind Beanstandungen nicht mehr aufgetreten. Die Prü-
fungsbemerkungen des LRH beziehen sich auf Beschaffungsmaßnahmen, die vor der 
organisatorischen Änderung realisiert wurden.  
 
Zu B 1 
 
Zu den vom LRH festgestellten Mängeln (Änderungen und Ergänzungen durch Bieter, feh-
lende Eingangsbestätigung, verspätet eingegangenes Angebot) hat das Rechnungsprü-
fungsamt des Landkreises bereits mit Prüfungsbericht T 20/98 vom 22.10.1998 folgende 
Hinweise gegeben:  
 

Erweiterung der Ausstattung mit Computertechnik in Höhe von 120.860,40 
DM 
 
Die Angebote wurden nicht in allen wesentlichen Teilen gemäß § 22 Nr. 3 
VOL/A gekennzeichnet. Auf dem Umschlag eines Angebotes fehlte der Ein-
gangsvermerk (Formfehler).  
 
Zwei Angebote sind nach § 25 Nr. 1 (1d) VOL/A auszuschließen gewesen, da 
die Verdingungsunterlagen verändert wurden.  
 
Eine Auswirkung auf den Vergabevorschlag bestand nicht.  

 



Ein Angebot wurde von einem Bieter persönlich abgegeben. Bei diesem fristgerecht 
eingereichten Angebot wurde versäumt, den Eingangsvermerk anzubringen.  
 
 
 
 
 
Es kann davon ausgegangen werden, daß es sich um ein einmaliges Versehen handelt. 
Nunmehr ist sichergestellt, daß nach dem Vier-Augen-Prinzip der Eingangsvermerk und 
andere förmliche Voraussetzungen strikt beachtet werden.  
 
Der LRH hat zu Recht festgestellt, daß zu Los 2 für zwei der fünf Positionen ein zusätzli-
ches Sonderangebot nach der Angebotsfrist eingegangen ist. Die Leistungsparameter 
dieses Sonderangebotes stimmten mit den Parametern für die ausgeschriebenen Gerä-
te überein. Der Preisvorteil lag bei 5.400 DM. Dieses Angebot wurde akzeptiert. Obwohl 
der Landkreis Uckermark hier nach dem Grundsatz gehandelt hat, mit den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen (die Einsparung ent-
spricht dem Wert von zwei PC der neuesten Generation), wird künftig § 2 VOL/A beach-
tet.  
 
Die Dokumentation der Vergabeverfahren wird durch die Verwendung des Vordrucks 
“Vergabevermerk” sichergestellt. 
 
Zu B 2 
 
Es bestand die dringende Notwendigkeit, die Hardware so schnell wie möglich zu be-
schaffen, um die Arbeitsfähigkeit – im vorliegenden Fall die des Landwirtschaftsamtes für 
die termingebundene Bearbeitung von Fördermittelanträgen und die des Sozialamtes für 
die unaufschiebbare Bearbeitung von Anträgen für Hilfeempfänger – nicht zu gefährden. 
Nach § 3 Nr. 4 Buchstabe f VOL/A sind in derartigen Fällen freihändige Vergaben zuläs-
sig. Es wurde allerdings versäumt, in dem Vergabevermerk die Dringlichkeit zu begrün-
den.  
 
Durch das Formular “Vergabevermerk” ist sichergestellt, daß künftig vor Erteilung des 
Zuschlages die Vergabeart begründet und dokumentiert wird.  
 
Die Anregung des LRH, künftig Bestellmengen zusammenzufassen, um günstigere Ein-
kaufspreise zu erzielen, wird praktiziert und auch künftig beachtet.  
 
Zu B 3 
 
Wie schon ausgeführt, werden auch bei freihändigen Vergaben Vergabevermerke ange-
fertigt, die das Verfahren erschöpfend begründen. Es ist jedoch durch Aktenvermerke 
nachgewiesen, daß die Aufträge immer der Anbieter mit dem wirtschaftlich günstigsten 
Angebot erhalten hat. Seit 1999 werden diese Nachweise in dem o.g. Vergabevermerk 
dokumentiert. 
 
Zu B 4 
 
Der LRH bemängelt, daß unzulässigerweise drei “Nachfolgeaufträge” im Nachgang zu 
einer öffentlichen Ausschreibung freihändig vergeben worden sind.  
 
Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung waren die aufgrund der öffentlichen Ausschreibung 
gelieferten Modelle nicht mehr auf Lager. Das Nachfolgemodell war leistungsfähiger und 



mit 5 DM netto nur unwesentlich teurer. Dies wurde als Entscheidungsvorschlag für den 
Auftrag mit Vermerk vom 27.10.1998 auch so dokumentiert.  
 
Es ist richtig, daß der Wert für Folgeaufträge 20 % der ursprünglichen Lieferung nicht 
überschreiten soll. Im vorliegenden Fall betrug der Wert des Folgeauftrages 21,2 %. Die-
ser Auftragswert war wegen der notwendigen Konfiguration dringend erforderlich.  
 
 
 
 
Alternativ wäre eine erneute öffentliche Ausschreibung mit einem Mehraufwand in Be-
tracht gekommen, der angesichts des geringen Differenzbetrages (ca. 1.200 DM) nicht 
zu vertreten gewesen wäre. Bei Grenzfällen dieser Art wird dennoch künftig strikt nach 
VOL/A vorgegangen.  
 
Zu B 5 
 
Seit 1999 erhalten die Bieter detaillierte Leistungsbeschreibungen, in denen die Hard-
ware produkt- und herstellerneutral beschrieben wird. Soweit bestimmte Markenerzeug-
nisse gewünscht werden, lautet der Zusatz “oder gleichwertiger Art”. 
 
Dennoch muß darauf hingewiesen werden, daß es bei Erzeugnissen von nicht gewünsch-
ten Herstellern zu Kompatibilitätsproblemen und erhöhten Aufwendungen für den Support 
kommen kann. Dies liegt nicht im Sinne einer wirtschaftlichen Vergabe.  
 
Zu B 7 
 
Die in § 9 Nr. 2 VOL/A enthaltene Forderung, daß die VOL Bestandteil des Vertrages 
wird, ist in den Verdingungsunterlagen enthalten. Die aufgezeigten formellen Fehler wur-
den hier vor der Prüfung durch den LRH selbst erkannt und durch die o.g. organisatori-
schen Änderungen abgestellt.  
 
Zu B 8 
 
Die vorgegebenen Wertgrenzen werden strikt beachtet. Alle Vergaben erfolgen auf der 
Grundlage der neugefaßten DA 1/96 vom 15. März 2001 (Vergabe und Abrechnung von 
Bauleistungen nach VOB sowie anderer Lieferungen und Leistungen nach VOL – Verga-
beordnung).  
 
 
 
Abschließend ist seitens der Kreisverwaltung Uckermark festzuhalten, daß die Vergabe-
praxis unter Beachtung der Vorschriften der VOL/A in einigen Fällen auch zu unwirtschaft-
lichen Ergebnissen führen kann. Rechentechnik ist einer rasanten technischen und preis-
lichen Entwicklung unterworfen.  
 
Preise für Hardware können sich wöchentlich ändern. Die Grundforderung des LRH, mit 
den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen 
(siehe Seite 2 des Prüfungsberichtes), kann bei einer strikten Einhaltung der aktuellen 
gesetzlichen Gegebenheiten nicht immer erfüllt werden.  
 
Dennoch wird der Landkreis Uckermark die Bemerkungen des LRH künftig beachten.  






































